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Genehmigung von Motorrädern (Klasse L3e) und zweirädrige Kleinkrafträder 
(Klasse L1e) – Fahrzeuge ohne EU - Betriebserlaubnis 
 
Voraussetzungen :  
 

1. Vorlage eines der drei folgenden Nachweise: 

a) Betriebserlaubnis lt. Richtlinie 2002/24/EU (92/61 EWG)  oder _ 
b) Ausländisches Fahrzeugdokument (z.B.Deutscher Fahrzeugbrief, Typenschein ) oder 
c) Gutachtens eines akredidierten technischen Dienstes ( z.B. TÜV ) 

Bei den Punkten b) oder c) sind zusätzlich Nachweise erforderlich über:  
Abgasemission lt. 97/24/EG - Kap.5 (mit den Werten für CO, HC und NOx)  
Betriebsgeräusch lt. 97/24/EG - Kap 9;  

2. Nachweis der technischen Daten : Fahrgestell-Nr.,  
Motordaten (Motortype, Hubraum, Motorleistung, Nenndrehzahl),  
Betriebsgeräusch (Fahrtmessung + Nahfeld),  
Gewichte (Eigengewicht, zul. Gesamtgewicht, zul. Achslasten),  
Abmessungen (Radstand, Spurweite, Länge, Breite, Höhe), Reifendimensionen, 
Bauartgeschwindigkeit, erstmalige Zulassung 

3. 4 Fotos, Mindestgröße 7x7 cm, davon 2 Fotos in Fahrtrichtung gesehen von links vorne und 2 
Fotos in Fahrtrichtung gesehen von rechts hinten  

4. Der Besitzer (mit Wohnsitz in Oberösterreich) oder eine schriftlich bevollmächtigte Person 
muss den Antrag stellen (bei Firmen genügt ein Firmenstempel) 

5. Im Ausland erteilte Ausnahmegenehmigungen, die für die Genehmigung des Fahrzeuges im 
Ausland erforderlich gewesen sind, sind auf Österreich NICHT übertragbar. Im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens wird über in Österreich erforderliche Ausnahmegenehmigungen 
entschieden. 

 

Gesetzliche Grundlagen und Kosten (abhängig von der Anzahl der Beilagen): 

- Einzelgenehmigung lt. § 31 KFG 1967 ( Kosten ca. 87 Euro)  
- Ausnahmegenehmigung lt. § 34 KFG 1967 ( Kosten ca. 116 Euro)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Terminvereinbarung  bzw. Änderung  unter Tel.: 0732 / 7720 - 13575 
Zur Beachtung: Bei Nichteinhaltung des vereinbarten Termines werden Ihnen die 

angefallenen Kosten verrechnet ! 
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